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Bekanntmachung:

Zu seiner 39. Sitzung tritt der Ausschuss für Gebäudewirtschaft des Rates der Stadt Alsdorf,

am Dienstag, 17.02.2009, Beginn: 18.00 Uhr,

im großen Sitzungssaal des Rathauses zusammen.

Folgende nichtöffentliche Tagesordnung ist vorgesehen:

Der Ausschuss für Gebäudewirtschaft befasst sich mit dem Bericht der Verwaltung über die
Durchführung gefasster Beschlüsse, 3 Auftragsvergaben, integrierte Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsmaßnahmen des VabW nach § 16 a SGB II und Anfragen und Mitteilungen.

Alsdorf, den 09.02.2009

Lejeune
Vorsitzender des Ausschusses 
für Gebäudewirtschaft
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2. Änderung vom 09.02.2009          
der Friedhofssatzung der Stadt Alsdorf vom 01.12.2003

Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW vom 17.06.2003 (GV NRW S. 313) und § 7 
i. V. m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vom 14. Juli
1994 (GV NRW S. 666/ SGV NRW 2023), jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der
Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 03.02.2009     folgende 2. Änderung der Friedhofs-
satzung beschlossen:

Art. I

§ 13 Abs. 2 

wird wie folgt neu gefasst:

j) Urnengrabstätten, Erdgrabstätten ohne gärtnerische Gestaltung.

Art. II

Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

 

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende 2. Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Alsdorf vom 01.12.2003 wird hiermit
öffentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrensvorschriften und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form - oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Alsdorf vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Alsdorf, den 09.02.2009

Klein
Bürgermeister
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